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Egal	wie	die	neue	Bundesregierung	aussehen	wird	
–	ein	Thema	wird	in	den	kommenden	Jahren	wie-
der	ganz	oben	auf	der	politischen	Agenda	stehen:	
die	öffentliche	Daseinsvorsorge	der	Kommunen	
und	ihre	Finanzierung.	Schon	im	Bundestags-
wahlkampf	2017	kursierten	Forderungen	nach	
Einsetzung	einer	Kommission	zur	„Wiederherstel-
lung	der	Gleichwertigkeit	der	Lebensverhältnisse“.	
Neben	den	kommunalen	Spitzenverbänden	und	
dem	Aktionsbündnis	„Für	die	Würde	unserer	
Städte“	fand	sich	dieses	Thema	auch	in	der	Mehr-
zahl	der	Wahlprogramme	der	Parteien	und	nun	
auch	im	Sondierungspapier	für	die	neue	Große	
Koalition.	Um	die	Problematik	tatsächlich	politisch	
breit	bearbeiten	zu	können,	wird	es	jedoch	einer	
integrierten	Perspektive	bedürfen,	die	über	eine	
Betrachtung	fiskalischer	Missstände	hinausgeht.

Zwar	wird	dieser	Anspruch	mit	Verweis	auf	die	
Formel	von	der	„Gleichwertigkeit	der	Lebens-
verhältnisse“	reklamiert.	Der	letzte	Versuch	einer	
Gemeindefinanzreform,	die	beiden	Föderalis-
musreformen	sowie	die	jüngste	Neuordnung	der	
föderalen	Finanzbeziehungen	verhakelten	sich	
allerdings	stets	im	Kleinklein	fiskalischer	Detail- 
fragen.	Nimmt	man	dieses	Grundgesetz-Postulat	
hingegen	wirklich	ernst,	geht	es	nun	nicht	mehr	
und	nicht	weniger	als	die	gesellschaftliche	Inte- 
grationsfähigkeit	von	Kommunen	und	Regionen,	
die	durch	die	tagtägliche	Bereitstellung	ihres	
öffentlichen	Leistungsangebots,	ihres	Personals	
und	ihrer	Infrastrukturen	gewährleistet	wird.	Zwar	
lassen	sich	aus	diesem	Postulat	keine	unmittel- 
baren	Ansprüche	im	Verhältnis	zwischen	Staat	
und	Bürgern	bzw.	zwischen	den	föderalen	Ebe-
nen	ableiten.	Allerdings	prägt	sie	wie	kaum	ein	
anderes	Narrativ	den	politischen	Diskurs	in	der	
Bundesrepublik.	Zu	Recht.	Denn	die	integrie- 
rende	Wirkung	der	kommunalen	Daseinsvorsorge	
besitzt	einen	Eigenwert,	der	leider	oft	erst	dann	
breite	Wertschätzung	erfährt,	wenn	wirtschaft-
liche	Strukturprobleme	negative	Dominoeffekte	
erzeugen	und	ganze	Landstriche	in	eine	Abwärts-
spirale	versetzen	oder	bei	Wahlen	die	politischen	
Ränder	erstarken.	

Schon	lange	ist	die	Finanzmisere	der	Kommunen	
offenkundig	–	daran	ändern	auch	die	Überschüsse	
der	Jahre	2016	und	2017	nichts.	Neben	einem	
Schuldenberg	von	rund	130	Mrd.	Euro	sitzen	die	

Kommunen	auf	einem	Bestand	an	Kassenkrediten	
von	rund	50	Mrd.	Euro.	Das	Problem	dabei:	Die	
Belastungen	verteilen	sich	sehr	ungleich	auf	die	
Kommunen	in	den	verschiedenen	Bundesländern.	
Der	wahrgenommene	Investitionsrückstand,	den	
das	Difu	jedes	Jahr	auf	Basis	von	Einschätzun-
gen	der	Kommunen	errechnet,	lag	2016	bei	rund	
126 Mrd.	Euro.	Nicht	umsonst	schrumpft	der	
Bestand	des	kommunalen	Vermögens	seit	2002.	
Zudem	sind	die	Sozial-	und	Personalausgaben	 
in	den	vergangenen	Jahren	massiv	gestiegen.	
Schon	ein	paar	dieser	Kennziffern	reichen,	um	 
ein	düsteres	Bild	der	kommunalen	Finanz-	und	
Haushaltslage	zu	zeichnen	–	nicht	selten	bemüht	
im	politischen	Diskurs.	Die	Realität	ist	jedoch	
deutlich	komplizierter.	Denn	gegenwärtig	ist	
durchaus	mehr	Geld	im	System	als	noch	vor	
einigen	Jahren.	Neben	dem	Anstieg	der	Steuer-
einnahmen	stehen	Ländern	und	Kommunen	auch	
deutlich	mehr	Mittel	aus	diversen	Förderpro-
grammen	des	Bundes	zur	Verfügung:	Neben	den	
inzwischen	vier	Investitionsprogrammen	„Kinder-
betreuungsfinanzierung“	zum	Kita-Ausbau,	dem	
Ganztagsschulprogramm	und	der	Kompensation	
für	die	Flüchtlingsunterbringung	bilden	das	
Teilhabegesetz,	der	Kommunalinvestitionsförde-
rungsfonds	und	die	deutliche	Mittelerhöhung	für	
den	Städtebau	nur	einige	Beispiele	aus	der	immer	
länger	werdenden	Liste	an	Mischfinanzierungen.	
Und	die	nächsten	Programme	warten	schon	auf	
die	Umsetzung,	wie	auch	im	Sondierungspapier	
für	die	Neuauflage	der	Großen	Koalition	vorgese-
hen:	seien	es	die	„Diesel-Milliarde“	zur	Reduktion	
der	Feinstaubbelastung	in	den	Städten,	der	„Digi-
talpakt“	zur	Ausstattung	der	Schulen	mit	digitaler	
Infrastruktur,	ein	neues	Ganztagsschulprogramm	
oder	ein	neuer	Investitionsfonds,	gespeist	aus	
Versteigerungserlösen	der	5G-Lizenzen.	Die	Kehr-
seite	dabei:	Verwenden	die	Kommunen	Gelder,	
die	nicht	aus	eigenen	Einnahmequellen	stammen,	
sitzen	bei	der	Verausgabung	immer	Dritte	mit	am	
Tisch,	die	über	Zweck,	Höhe,	Zeitraum	und	Be-
dingungen	der	Mittelverwendung	mitentscheiden.	
Statt	einer	Stärkung	der	allgemeinen	Finanzauto-
nomie	erfolgt	dann	–	zumindest	in	den	investiven	
Aufgabenfeldern	–	immer	stärker	eine	Finanzie-
rung	nach	Programmlage.	

Damit	wird	nicht	nur	das	Prinzip	der	kommunalen	
Selbstverwaltungsautonomie	untergraben,	das	
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Raus aus dem Kleinklein der 
Kommunalfinanzierung!
Transformation braucht Finanzautonomie, und die ist nur durch eine Erhöhung  
der	kommunalen	Anteile	an	den	Gemeinschaftssteuern	und	die	kommunalen	
Finanzausgleichssysteme der Länder zu erreichen.
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Ziele	auf	nationaler	und	internationaler	Ebene	
sowie	den	auch	in	den	Städten	immer	spürbarer	
werdenden	Klimawandel	bestehen	für	viele	dieser	
Infrastrukturen	grundlegende	Transformations-
notwendigkeiten,	die	über	eine	klassische	In-
standhaltung	bei	Verschleiß	oder	den	Ersatz	nach	
gesetzlicher	Abschreibung	hinausgehen.	Hierzu	
bedarf	es	vorausschauender	Infrastruktur-	und	
Finanzplanungen,	die	mit	der	Logik	der	zeitlich	
befristeten	Projektfinanzierung	bestehender	Mi-
schfinanzierungen	nicht	kompatibel	sind.

Es	ist	mithin	dieser	Dreiklang	aus	zukunftswei- 
senden	Infrastrukturinvestitionen,	qualifizierter	
Personalausstattung	und	Stärkung	der	Finanz- 
autonomie	der	Kommunen,	der	zum	Gegenstand	
der	Beratungen	in	einer	neuen	Gemeinde(finanz)- 
reform-Kommission	gemacht	werden	sollte.	Da-
rüber	hinaus	sind	es	aber	auch	die	Städte	selbst,	
die	zu	einer	Weiterentwicklung	der	strategischen	
Investitions-	und	Finanzplanung	beitragen	müs-
sen:	Mit	einem	klima-	und	demographiegerechten	
Umbau	der	kommunalen	Infrastrukturen	wird	
nicht	nur	der	Kapitalstock	der	Kommunen	wieder	
stabilisiert,	sondern	auch	ein	Beitrag	für	die	Le-
bensqualität	und	damit	den	Zusammenhalt	der	
Stadtgesellschaften	geleistet.	Zudem	bedarf	es	in	
den	Kommunen	fachübergreifender	Diskussionen,	
in	die	–	neben	Finanzexperten	–	z.B.	gezielt	auch	
Stadtplaner,	Infrastruktur-	und	Klimaexperten	
einbezogen	werden.	Die	Ausgestaltung	der	Kom-
munalfinanzierung	sollte	diesen	Anforderungen	
folgen	–	und	nicht	umgekehrt.	Eine	weitere	Aus-
weitung	der	Mischfinanzierungsprogramme	ist	
dafür	nicht	zielführend.	Vielmehr	sollte	eine	sub-
stanzielle	Stärkung	der	kommunalen	Finanzauto-
nomie	durch	die	kommunalen	Finanzausgleichs-
systeme	der	Länder	und	durch	eine	Erhöhung	 
der	kommunalen	Anteile	an	den	Gemeinschafts-
steuern	erfolgen.

sich	vielleicht	noch	als	verfassungstheoretisches	
Abstraktum	abtun	ließe.	Vielmehr	kommen	viele	
Städte	und	Gemeinden	angesichts	der	zuneh-
menden	Zahl	an	Programmen	aus	der	Mittelbean-
tragung	und	entsprechenden	Projektabwicklung	
nicht	mehr	heraus.	Den	zuständigen	Fachämtern,	
die	in	den	vergangenen	Jahren	unter	dem	Stich- 
wort	der	„Verwaltungsmodernisierung“	einen	 
personellen	Aderlass	zu	verkraften	hatten,	fehlt	 
es	inzwischen	nicht	selten	an	qualifizierten	Mit-
arbeitern,	um	die	existierenden	Förderangebote	
auch	umfassend	in	Anspruch	zu	nehmen.	Auch	
tun	sich	finanzschwächere	Kommunen	oft	deutlich	
schwerer	mit	dem	Abruf	der	bereitgestellten	Mit- 
tel,	da	Förderhöchstsätze	vorgegeben	und	durch	
einen	Eigenanteil	kofinanziert	werden	müssen.	
Zudem	sind	Förderperioden	zeitlich	befristet	und	
Planungs-	und	Folgekosten	nicht	förderfähig.	 
Gut	gemeinte	Förderprogramme	scheinen	mithin	
allenfalls	bedingt	geeignet,	um	bestehende	Dis- 
paritäten	im	Kommunalvergleich	abzubauen.

Unter	dem	Gesichtspunkt	fiskalischer	Nachhaltig-
keit	muss	die	stete	Ausweitung	von	Mischfinanzie-
rungsprogrammen	ebenfalls	hinterfragt	werden.	
Die	Mittel	von	Bund	und	Ländern	reichen	oft	nicht	
über	eine	Anschubfinanzierung	hinaus.	Wenn	
beispielsweise	allein	die	Umrüstung	der	Busflotte	
einer	einzigen	Großstadt	mit	200.000	Einwohnern	
bis	zu	30 Mio.	Euro	kosten	kann,	wird	schnell	
deutlich,	dass	für	die	78	anderen	Städte	dieser	
Größenklasse	insgesamt	ein	Fördervolumen	von	
2,3 Mrd.	Euro	vom	Bund	benötigt	würde	–	die	
mittleren	und	kleinen	Städte	sind	dabei	noch	gar	
nicht	berücksichtigt.	Und	dabei	stellt	der	ÖPNV	
nur	einen	Infrastrukturbereich	unter	anderen	dar,	
der	von	den	Kommunen	in	den	kommenden	Jah-
ren	–	je	nach	Bevölkerungsentwicklung	–	unter-
halten,	aus-,	um-	oder	rückgebaut	werden	muss.	
Mit	Blick	auf	die	klima-	und	energiepolitischen	

zum Weiterlesen
KfW-Kommunalpanel	2017

  www.difu.de/11243

Nachhaltige	Finanzplanung	
im	Konzern	Stadt	Köln,	in
der	gemeindehaushalt 

  www.bit.ly/2E4BF4Q

Kommunale	Infrastruktur-
politik.	Zwischen	Konsoli-
dierung	und	aktiver	Gestal-
tung,	Aus	Politik	und	
Zeitgeschichte,	16-17/2017

  www.bit.ly/2E4Szof

Ansätze	für	eine	
generationengerechte	
Stadt-,	Infrastruktur-	und	
Finanzierungsplanung	der	
Kommunen,	Sächsischer	
Rechnungshof	(Hrsg.):	
Finanzkontrolle	in	Sachsen,	

  www.bit.ly/2GXMxU7

https://difu.de/node/11243
http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf-dezernat2/gh_2017-05_klug_th%C3%B6ne_schneider.pdf_-_adobe_acrobat_pro_1.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_gPSguY_ZAhXOEVAKHQFzDMsQFggnMAA&url=https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/APuZ_2017-16-17_online.pdf&usg=AOvVaw229VcEqMkOjDpf4r-UA5Be
http://www.rechnungshof.sachsen.de/files/Finanzkontrolle_Band_8.pdf



